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• E�  zient lernen mit
Frage-Antwort-Karten

• De� nitionen, Prüfungsschritte,
Anfechtungsvoraussetzungen

• Aktives Abfragen
statt passivem Lernen
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Wurzelmängel führen dazu, dass ein Rechtsgeschäft entweder gar 

nicht entsteht oder rückwirkend auf den Zeitpunkt des Zustande-

kommens (durch Anfechtung /  Anpassung) zerstört bzw verändert wird. 

Die Anfechtung /  Anpassung wegen eines Wurzelmangels wirkt dinglich 

ex tunc.

Bsp: Dissens, Irrtum, List, Drohung, Nichtigkeit nach § 879, laesio enormis (str).

Leistungsstörungen betreffen hingegen Fehler bei der Abwicklung 

eines gültig zustande gekommenen Schuldverhältnisses. Sie können 

ebenfalls zur nachträglichen Auflösung der Verbindlichkeit führen, 

wobei diese aber allenfalls obligatorisch ex tunc wirkt.

Verschiedene Sachverhalte erfüllen sowohl den Tatbestand eines 

Wurzelmangels als auch den einer Leistungsstörung.

Bsp: Der gekaufte Gebrauchtwagen ist schon bei Vertragsschluss nicht ver-

kehrssicher.
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Überprüfe dein Wissen, wo immer du willst:

Unter Mitarbeit von Elisabeth Bertle� , 
Alexander Müller und Moritz Radler
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Ist ein Schuldeintritt ohne Zustimmung 

des Gläubigers zulässig? Wem muss dieser 

allenfalls seine Zustimmung erteilen?des Gläubigers zulässig? Wem muss dieser 
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Aufgrund der möglichen Gefahren (zB kann neuer Schuldner weniger 

zahlungskräftig, insolvent, weniger zuverlässig sein) muss der 

Gläubiger bei Schuldeintritt in jedem Fall zustimmen.

 ◆ Entweder geschieht dies mittels Vertrags zwischen Alt- und Neugläubiger 

unter Zustimmung des Gläubigers (§ 1405 S 1) oder

 ◆ der Gläubiger und der Neuschuldner schließen einen Vertrag, wonach der 

Neuschuldner die Schuld übernimmt (Vertrag zugunsten Dritter, § 1406 

Abs 1).

Für Gläubiger, die Verbraucher sind, gilt § 6 Abs 2 Z 2 KSchG.
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